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  B
etreff: 

Erlaß einer Verordnung über die K
astrations- und K

ennzeichnungspflicht von 
Katzen im

 G
ebiet der Stadt Bram

sche 
 B

eschlussvorschlag: 
 D

ie V
erordnung über die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht von Katzen im

 G
ebiet der 

Stadt Bram
sche w

ird in der nachstehenden Fassung beschlossen. 
  Sachverhalt / B

egründung: 
 Trotz erheblicher Kastrations- und V

ersorgungsbem
ühungen der Bram

scher 
Tierschutzvereine hat die Zahl der in der Stadt Bram

sche ausgesetzten, herrenlosen und 
verw

ildert lebenden K
atzen und die dam

it einhergehenden Problem
e zugenom

m
en. D

ie 
betroffenen Tiere pflanzen sich unkontrolliert fort und m

üssen teilw
eise unter erbärm

lichen 
und tierschutzw

idrigen U
m

ständen ihr Leben fristen.  
 Im

 laufenden Jahr 2012 (bis M
itte S

eptem
ber) sind von den B

ram
scher Tierschutzvereinen 

bereits 95 Katzen aufgenom
m

en w
orden; 46 kam

en dabei aus B
ram

sche. W
eitere Anfragen 

nach einer Aufnahm
e von Tieren m

ussten abgelehnt w
erden, da die K

apazitäten in 
räum

licher, personeller und finanzieller H
insicht erschöpft sind.  

Viele der aufgenom
m

enen Tiere sind erkrankt und m
üssen zunächst behandelt w

erden. 
W

ährend der W
urfzeit geht nahezu täglich ein Anruf bei den Vereinen ein, bei dem

 auf einen 
neuen W

urf Katzen hingew
iesen w

ird. 
 D

as vom
 Tierschutz O

snabrück und U
m

gebung e.V. betriebene Tierheim
 in O

snabrück-
H

ellern verfügt nur über begrenzte K
apazitäten. D

ie Zahl der eingelieferten Katzen ist in den 
letzten Jahren stetig angestiegen. Ein A

ufnahm
estopp w

urde aus G
ründen des Tierschutzes 

nicht verhängt. D
as führt jedoch dazu, dass die Tiere auf im

m
er enger w

erdendem
 R

aum
 

gehalten w
erden m

üssen. D
ies führt zu S

treß und som
it häufig zu V

erletzungen der Tiere. 
 Es ist äußerst schw

ierig, ausgew
achsene K

atzen zu verm
itteln; bei verw

ilderten Tieren ist es 
nahezu aussichtslos. Viele Fundtiere sitzen über Jahre im

 Tierheim
. D

ie U
nterbringung und 

tierärztliche Versorgung dieser Tiere verursacht Kosten, für die die Stadt Bram
sche 

aufkom
m

en m
uss – sofern es sich um

 ein Fundtier handelt. 
  Brennpunkte streunender Katzen in Bram

sche sind im
 Bereich des K+K

-M
arktes (Am

 M
arkt) 

Fledderw
eg, H

afenstraße/K
arlstraße, Breslauer Straße, Struw

eneck, Im
 R

ehhagen, D
anziger 
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 Straße und G

rünegräser W
eg. Etliche Katzen w

urden bereits in der Vergangenheit 
eingefangen, kastriert und verm

ittelt. D
iese Bem

ühungen sind allerdings lediglich ein Tropfen 
auf einen heißen Stein, d. h. die P

opulation w
ächst w

eiter stetig an. 
 Anders als bei W

ildtieren regelt sich die P
opulationsdichte bei w

ildlebenden K
atzen nicht auf 

natürliche W
eise. D

ie stellenw
eise erhebliche Bestandsdichte erhöht die G

efahr der 
Ausbreitung von Katzenkrankheiten und dam

it von kranken und leidenden Tieren erheblich.  
  H

ieraus resultieren insbesondere 
  

1. 
gesundheitliche G

efahren für M
enschen und für H

austiere (G
efährdung des 

Straßenverkehrs, G
efährdung der Katzen im

 Straßenverkehr, gesundheitliche 
Beeinträchtigung der von M

enschen gehaltenen H
austiere) 

 2. 
D

ezim
ierung frei lebender, teilw

eise bestandsbedrohter Tiere 
 3. 

Q
ualen verletzter und/oder kranker Katzen. 

   Zu 1. 
M

it einem
 Anstieg einer Population steigt auch der Anteil erkrankter Katzen (Leukose, 

Katzenschnupfen, Pilzinfektionen). 
Erkrankte K

atzen scheiden im
 Vergleich zu nicht erkrankten Katzen ein V

ielfaches an 
Krankheitserregern aus.  Es ist unstrittig, dass m

it Anstieg der Populationsdichte und der 
Zahl vorhandener Erreger die Infektionsgefahr auch für bisher gesunde Freigänger-Katzen 
steigt.  H

ierdurch sind auch die in m
enschlicher O

bhut, aber m
it Freigang gehaltenen Katzen 

einer erhöhten G
esundheitsgefährdung ausgesetzt. 

   Zu 2. 
D

ie B
rut heim

ischer Vögel ist durch verw
ilderte K

atzen bedroht. Aber längst nicht alle O
pfer 

der Katze w
erden gefressen. D

as Anpirschen und E
rgreifen der Beute dient neben dem

 
N

ahrungserw
erb auch dem

 Ausleben des Spieltriebs und bei Jungkatzen dem
 Einüben des 

Jagdtriebs. 
  Zu 3. 
Je höher die P

opulationsdichte, desto knapper w
ird das N

ahrungsangebot für die einzelne 
Katze und desto größer w

ird der soziale S
tress. Beides begünstigt erhöhte 

Krankheitsanfälligkeit. 
Leider w

irken sich Sozialstress und N
ahrungsm

angel kaum
 auf die V

erm
ehrungsrate aus. 

Ein w
eiterer Anstieg der Population frei lebender Katzen in B

ram
sche w

ird m
it hoher 

W
ahrscheinlichkeit zu einem

 überproportionalen Anstieg erkrankter Katzen führen. D
ie 

erkrankten Tiere erleiden oft große Q
ualen und gefährden die m

enschliche und tierische 
G

esundheit. 
  Erheblich erkrankte Tiere sind zu versorgen, unabhängig von ihrer Eigenschaft als Fundtiere 
oder herrenlose Tiere, zum

al deren U
nterscheidung nicht im

m
er deutlich gelingt. 

  Eine Akzeptanz des Populationsanstiegs verw
ilderter Katzen über das bereits im

 G
ebiet der 

Stadt Bram
sche erreichte M

aß hinaus, verstößt gegen § 1 des Tierschutzgesetzes. 
 N

eben den genannten Problem
en führt der Anstieg der Katzenpopulation auch zu 

steigenden Ausgaben der öffentlichen H
and für Fundtiere, die V

ersorgung erkrankter Tiere 
und den Ü

berprüfungsaufw
and bei Bürgerbeschw

erden. 
  Es hat sich gezeigt, dass die bisher betriebenen und w

eiterhin laufenden Kastrationen 



 Fehler! Verw
eisquelle konnte nicht gefunden w

erden. 
 S

eite 3 von 5 
 herrenloser Katzen durch die Tierschutzvereine für sich allein gesehen nicht geeignet sind, 
w

irkungsvoll und dauerhaft eine Stabilisierung der Population auf niedrigem
 Stand zu 

gew
ährleisten. 

  Zum
 Zw

ecke der G
efahrenabw

ehr sollten deshalb w
eitergehende ordnungsrechtliche 

M
aßnahm

en getroffen w
erden. 

 D
iese M

aßnahm
en erfüllen die folgenden Kriterien: sie sind rechtm

äßig, verhältnism
äßig, 

angem
essen, zulässig und von öffentlichem

 Interesse. 
  D

er Bestand verw
ilderter unkastrierter Katzen als auch der Bestand nur locker über 

Futterangebote an den M
enschen gew

ohnter unkastrierter Katzen ergänzt sich ständig aus 
den vorhandenen Freigängerkatzen, deren N

achkom
m

en nicht in m
enschlicher O

bhut 
aufgenom

m
en w

erden.  D
urch das Kastrations- und Kennzeichnungsgebot für freilaufende, 

in O
bhut des M

enschen gehaltene Katzen, können die geschilderten Problem
e deutlich 

abgeschw
ächt w

erden. 
 Sow

eit H
auskatzen so gehalten w

erden, dass sie nicht ins Freie gelangen können, bedarf es 
keiner Kastration. D

ie K
atzenhalterinnen und K

atzenhalter können som
it bereits durch 

entsprechende H
altung dem

 G
ebot, die K

atze kastrieren und kennzeichnen zu lassen, 
entgehen. 
 D

ie Form
ulierungen der Verordnung erm

öglichen dem
 Fachbereich O

rdnungsw
esen und 

Bürgerservice zudem
, über den Fall der Zuchtkatzen hinaus in w

eiteren besonderen Fällen 
Katzenhalterinnen und Katzenhalter von der Pflicht zur Kastration zu befreien. D

ies könnte 
beispielsw

eise für einen Landw
irtschaftsbetrieb gelten, der auf Katzennachw

uchs im
 

gew
issen R

ahm
en angew

iesen ist. 
 D

as K
astrations- und K

ennzeichnungsgebot verstößt nicht gegen tierschutzrechtliche 
Bestim

m
ungen. 

 Im
 G

egenteil, die R
egelungen stehen vielm

ehr m
it dem

 Tierschutzgesetz (vgl. § 1) 
ausdrücklich im

 Einklang.   
 Aus veterinärm

edizinischer Sicht ist die K
astration ab dem

 Ende des 3. Lebensm
onats 

m
öglich. D

ie G
eschlechtsreife kann ab dem

 5. Lebensm
onat eintreten, sodass ab diesem

 
Zeitpunkt eine Kastration erfolgen soll.  
 D

ie K
astration befürw

orten u. a.  
 

 
die B

undestierärztekam
m

er  
 

die Tierärztekam
m

er N
iedersachsen  

 
der Tierschutzbeirat des Landes N

iedersachsen 
 

der D
eutsche Tierschutzbund e.V. 

 
der Bram

scher Tierschutzverein K
atzenhilfe-Bram

sche e.V
. 

 
der  Bram

scher  Tierschutzverein  „Lichtblick  für  4  Pfoten  e.V
.“ 

  Insbesondere w
ird die A

ufnahm
e der genannten G

ebote in die O
rdnungsbehördlichen 

Verordnungen der Kom
m

unen favorisiert und gefordert. 
 N

eben dem
 Landkreis C

loppenburg haben in N
iedersachsen bereits 15 Städte und 

G
em

einden eine entsprechende V
erordnung erlassen. Erfahrungsberichte anderer 

Kom
m

unen liegen derzeit jedoch noch nicht vor, da die V
erordnungen überw

iegend erst ab 
dem

 Jahr 2011 in K
raft getreten sind. G

egenw
ärtig plant die S

am
tgem

einde B
ersenbrück die 

Einführung einer Verordnung zur Kastrations- und K
ennzeichnungspflicht. 
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  Es w

ird nicht verkannt, dass aus tatsächlichen und rechtlichen G
ründen die D

urchsetzung 
der Verordnung schw

ierig w
erden w

ird. So dürfte beispielsw
eise die K

lärung der 
Eigentüm

erstellung bzw
. H

altereigenschaft von nicht kastrierten Katzen-Freigängern nicht 
im

m
er m

öglich sein, w
eil es anders als bei H

unden kein entsprechendes H
alterverzeichnis 

gibt. 
 Ü

berdies m
uss grundsätzlich auch in Erw

ägung gezogen w
erden, dass aufgegriffene K

atzen 
ausnahm

sw
eise entlaufen und dam

it keine Freigänger im
 eigentlichen S

inne sein könnten. 
W

eiter ist anzunehm
en, dass die P

ersonen, die Katzen regelm
äßig füttern oder Futter 

regelm
äßig im

 Freien bereit stellen, sich nicht die M
ühe m

achen w
erden, zu kontrollieren, ob 

die Tiere kastriert sind, geschw
eige denn, diese kastrieren zu lassen. 

 Besondere Kosten, die über die üblichen allgem
einen V

erw
altungskosten hinausgehen, 

w
erden verm

utlich nicht anfallen, w
eil die Ü

berw
achung der Einhaltung der Bestim

m
ungen 

von M
itarbeitern des Fachbereiches O

rdnungsw
esen und B

ürgerservice im
 täglichen 

G
eschäft m

it erledigt w
ird. 

 Es w
ird daher vorgeschlagen, die nachfolgende Änderung der Verordnung m

it W
irkung vom

 
01.01.2013 zu beschließen. 
  

 
Verordnung über die K

astrations- und K
ennzeichnungspflicht 

von K
atzen im

 G
ebiet der Stadt B

ram
sche  

 Aufgrund der §§ 1 und 55 des N
iedersächsischen G

esetzes über die öffentliche Sicherheit 
und O

rdnung (N
ds. SO

G
), in der Fassung vom

 19. Januar 2005 (N
ds. G

VBl. Seite 9), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des G

esetzes vom
 13. O

ktober 2011 (N
ds. G

VBl. Seite 353) in 
Verbindung m

it den §§ 10,11 und 58 Abs. 1 Ziffer 5 des N
iedersächsischen 

Kom
m

unalverfassungsgesetzes (N
Kom

VG
) in der Fassung vom

 17. D
ezem

ber 2010 (N
ds. 

G
VBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des G

esetzes vom
 18. Juli 2012 (N

ds. 
G

VBl. Seite 279), hat der R
at der Stadt Bram

sche in seiner Sitzung am
 13.12.2012                                   

folgende Verordnung erlassen: 
   

§ 1 
G

eltungsbereich 
 

D
iese Verordnung gilt im

 G
ebiet der Stadt Bram

sche. 
  

§ 2 
K

atzenhaltung 
 (1) Katzenhalter, die ihrer Katze die M

öglichkeit gew
ähren, sich außerhalb der W

ohnung 
ihres H

alters frei zu bew
egen, haben diese zuvor von einem

 Tierarzt kastrieren und 
m

ittels M
ikrochip oder Tätow

ierung kennzeichnen zu lassen. D
ies gilt nicht für 

w
eniger als 5 M

onate alte K
atzen. 

(2) D
er Katzenhalter ist verpflichtet, m

it der Kennzeichnung die R
egistrierung der Katze 

in einer der R
egistrierungsdatenbanken (z.B. Tasso oder D

eutsches H
austierregister) 

unverzüglich vorzunehm
en.  

(3) Als Katzenhalter im
 Sinne des Absatzes 1 gilt auch, w

er einer freilaufenden K
atze 

regelm
äßig Futter zur Verfügung stellt. 

(4) Für die Zucht von R
assekatzen können auf Antrag A

usnahm
en von der 
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Kastrationspflicht zugelassen w
erden, sofern eine K

ontrolle und Versorgung der 
N

achzucht glaubhaft dargelegt w
ird. 

(5) Auf Antrag können A
usnahm

en von den Bestim
m

ungen dieser Verordnung 
zugelassen w

erden, w
enn die Interessen des Antragstellers die durch die Verordnung 

geschützten öffentlichen und privaten Interessen im
 Einzelfall nicht nur geringfügig 

überw
iegen. 

  
§ 3 

O
rdnungsw

idrigkeiten 
 

(1) O
rdnungsw

idrig nach § 59 A
bsatz 1 N

ds. SO
G

 handelt, w
er vorsätzlich oder 

fahrlässig den Bestim
m

ungen dieser Verordnung hinsichtlich des Kastrations- und 
Kennzeichnungsgebotes für freilaufende Katzen zuw

iderhandelt. 
(2) D

ie O
rdnungsw

idrigkeit kann nach § 59 Absatz 2 N
ds. SO

G
 m

it einer G
eldbuße bis 

zu  5.000,00  €  geahndet  w
erden. 

  
§ 4 

Inkrafttreten 
 

(1) D
iese Verordnung tritt am

 01.01.2013 in K
raft. 

(2) G
em

äß § 61 N
ds. SO

G
 tritt diese Verordnung nach A

blauf einer G
eltungsdauer von  

20 Jahren nach ihrem
 Inkrafttreten außer Kraft. 

  
 

 Bram
sche, den 13.12.2012 

   STAD
T BR

AM
SC

H
E

 
 

Siegel 
 H

ölterm
ann 

Bürgerm
eisterin 

     


